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Bekanntmachung 
 

zur Kommunalwahl 2020 
 

Der vom Rat der Gemeinde Südlohn am 25. Juni 2014 bestellte Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 
12. Februar 2020 gem. § 4 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG NRW) in der z.Zt. gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr.1 der Kommunalwahlordnung (KWahlO NRW) vom 31.08.1993 
(GV. NW. S. 592, 967) in der z.Zt. gültigen Fassung in Änderung des Beschlusses vom 19.12.2019 das 
Wahlgebiet der Gemeinde Südlohn für die Kommunalwahl 2020 in folgende Wahlbezirke eingeteilt: 
 
 

Ortsteil Südlohn 
Abgrenzung der Wahlbezirke 

 
 

Wahlbezirk-Nr. Alte Stadtlohner Str. Wahlbezirk-Nr. Brink 
1 Am Esch 3 Droste-Hülshoff-Str., 

Hausnummern 23 - 30 
 Am großen Busch  Eichendorffstr 

 Beckedahl . Eschlohn 

 Eschke  Fünfhausen 

 Haus Volmering  Hans-Böckler-Str. 

 Rosenstr.  Ladestr. 

 Wienkamp links  Lohner Brook 

 Wienkamp rechts  Lohnergartenstr. 

   Ossenschloge 

   Ramsdorfer Str. 
   Reuken 
   Robert-Bosch-Str. 
   Rudolf-Diesel-Str. 
   Von-Fallersleben-Str. 

Wahlbezirk-Nr. Droste-Hülshoff-Str., Haus-
nummern 1 - 22 

Wahlbezirk-Nr. Bahnhofstr. 

2 Eschlohner Str.  4 Breul 

 Goethestr.   Grüwwel 

 Haus Lohn  Katerhook 

 Lohner Str.  Kirchplatz 

 Marienstr.  Mühlenkamp 

 Pröbstingstr.  Mühlenplatz 

 Schillerstr.  Südring 

 Walbree  Südwall 

 Wibbeltstr.  Weseker Weg 

 Windmühlenstr.  Windthorststr. 
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Wahlbezirk-Nr. Amselstr. Wahlbezirk-Nr. Am Friedhof 
5 Borkener Str. 7 Am Vereinshaus 

 Doornte  Ant kruse Bömken 

 Doornteweg  Eschstr. 

 Drosselstr.   Friedhofstr.  

 Finkenstr.  Nordring 

 Fürstenberg  Nordwall 

 Holzstr.  Sandstegge 

 Horst  Scharperloh 

 Kirchstr.  Vitusring 

 Lerchenweg   

 Tünte   

 Uferweg   
 Venn   
Wahlbezirk-Nr. Bomkampstegge   

6 Bonhoefferstr.   
 Bree   
 Don-Bosco-Str.   
 Elpidiusstr.   
 Geschwister-Scholl-Str.   
 Kettelerplatz   
 Kolpingstr.    
 Mölleringstr.    
 Up de Roddick   
 Vennstr.   
 Von-Galen-Str.   

 
 

Ortsteil Oeding 
Abgrenzung der Wahlbezirke 

 
 

Wahlbezirk-Nr. Böwingkamp Wahlbezirk-Nr. An der Schlinge 
8 Daimlerstr. 9 Burloer Str. 

 Ebbinghook  Buschweg 

 Hessinghook  Feld 

 Industriestr.  Fresenhorst 

 Jakobistr.  Grenzweg 

 Pingelerhook  Hinterm Busch 

 Schultenallee  Kookamp 

 Schultenstegge  Look 

 Sickinghook  Mühlenweg 

 Vredener Str.   

 Woorteweg   
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Wahlbezirk-Nr. An de Baeke Wahlbezirk-Nr. Drosteallee 

10 Auf dem Rott 12 Fontanestr. 

 Burgplatz  Heckenweg 
 Burgring  Heinestr. 
 Feldstegge  Hölderlinstr. 
 Hämingkamp  Lessingstr. 
 Krügerstr.   Lindenstr. 
 Mühlenstr.   Lönsstr. 
 Panofen  Mozartstr. 
 Passkamp  Raabestr. 

 Pfarrer-Becker-Str.  Uhlandstr. 

 Von-Keppel-Str.   Wagenfeldstr. 
 Von-Mulert-Str.   Wagnerstr. 
 Winterswyker Str.   
Wahlbezirk-Nr. Birkenstr. Wahlbezirk-Nr. Böwingring 

11 Blumenstr. 13 Flassbree 

 Buchenallee  Goardenbree 

 Dahlienweg  Heidkämpken 

 Dahlkamp  Im Esch 

 F.-z.-S.-Horstmar-Str.  Kantstr. 

 Gartenstr.  Moate 

 Grüner Weg  Wiesken 

 Nienkamp   
 
 
Gem. § 6 des Kommunalwahlgesetzes NRW in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Süd-
lohn in der zur Zeit geltenden Fassung wird hiermit die Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Südlohn, den 13.02.2020 
 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister als Wahlleiter 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
1. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 05 „Mühlenkamp /Trimbach“ im Ortsteil 

Südlohn 
 
Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 05.02.2020 die 1. Vereinfachte  Änderung des den 
Bebauungsplans Nr. 05 „Mühlenkamp/Trimbach“ im Ortsteil Südlohn gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. 
Die 1. Vereinfachte  Änderung des den Bebauungsplans Nr. 05 „Mühlenkamp/Trimbach“ im Ortsteil Süd-
lohn wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 BauGB bezüglich der Fristen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens und Formvorschriften sowie von Mängeln in der Abwägung hingewiesen. 
Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 
Gleichzeitig wird auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB 
hingewiesen. Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die oben bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.  
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen(GO NM) i.d. Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514),in der derzeit gültigen Fassung,  eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Vereinfachte  Änderung des den Bebauungsplans Nr. 05 „Mühlenkamp/Trimbach“ im Ortsteil Süd-
lohn wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
Die 1. Vereinfachte  Änderung des den Bebauungsplans Nr. 05 „Mühlenkamp/Trimbach“ im Ortsteil Süd-
lohn der Gemeinde Südlohn mit Begründung liegt ab sofort während der Dienststunden im Rathaus der 
Gemeinde Südlohn, - OT Oeding - , Zimmer 1.10, Winterswyker Straße 1 , 46354 Südlohn, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. Der Bebauungsplan tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
 
 
 



Seite 6: Amtsblatt der Gemeinde Südlohn Nr. 25_2 vom 13.03.2020 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Übersichtsplan 
 

 
 
 
Südlohn, 13.02.2020         
 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
2. Vereinfachte Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. VE13 „Wohnanlage 

Eschstraße“ im Ortsteil Südlohn 
 
Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 05.02.2020 die 1. Vereinfachte  Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. VE13 „Wohnanlage Eschstraße“ im Ortsteil Südlohn gem. § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. VE13 „Wohnanlage Eschstraße“ im Ortsteil Südlohn wird hier-
mit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 BauGB bezüglich der Fristen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens und Formvorschriften sowie von Mängeln in der Abwägung hingewiesen. 
Unbeachtlich werden  
4. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
5. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
6. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 
Gleichzeitig wird auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB 
hingewiesen. Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die oben bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.  
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen(GO NM) i.d. Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514),in der derzeit gültigen Fassung,  eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
d. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
e. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
f. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
e. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Vereinfachte Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. VE13 „Wohnanlage Eschstra-
ße“ im Ortsteil Südlohn wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
Die 1. Vereinfachte Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. VE13 „Wohnanlage Eschstra-
ße“ im Ortsteil Südlohn der Gemeinde Südlohn mit Begründung liegt ab sofort während der Dienststunden 
im Rathaus der Gemeinde Südlohn, - OT Oeding - , Zimmer 1.10, Winterswyker Straße 1 , 46354 Südlohn, 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Der Bebauungsplan tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft. 
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Übersichtsplan 
 

 
 
 
Südlohn, 13.02.2020         
 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
1. Vereinfachte  Änderung des den Bebauungsplans Nr. 54 „Gewerbe- und Industriegebiet 
Pingelerhook III“ im Ortsteil Oeding 
Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 05.02.2020 die 1. Vereinfachte  Änderung des den 
Bebauungsplans Nr. 54 „Gewerbe- und Industriegebiet Pingelerhook III“ im Ortsteil Oeding gem. § 10 Abs. 
1 BauGB als Satzung beschlossen. 
Die 1. Vereinfachte  Änderung des den Bebauungsplans Nr. 54 „Gewerbe- und Industriegebiet Pingeler-
hook III“ im Ortsteil Oeding wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 BauGB bezüglich der Fristen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens und Formvorschriften sowie von Mängeln in der Abwägung hingewiesen. 
Unbeachtlich werden  
7. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
8. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
9. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 
Gleichzeitig wird auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB 
hingewiesen. Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die oben bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.  
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen(GO NM) i.d. Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514),in der derzeit gültigen Fassung,  eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
g. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
h. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
i. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
f. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Vereinfachte  Änderung des den Bebauungsplans Nr. 54 „Gewerbe- und Industriegebiet Pingeler-
hook III“ im Ortsteil Oeding wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
Die 1. Vereinfachte  Änderung des den Bebauungsplans Nr. 54 „Gewerbe- und Industriegebiet Pingeler-
hook III“ im Ortsteil Oeding der Gemeinde Südlohn mit Begründung liegt ab sofort während der Dienst-
stunden im Rathaus der Gemeinde Südlohn, - OT Oeding - , Zimmer 1.10, Winterswyker Straße 1 , 46354 
Südlohn, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Der Bebauungsplan tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB 
mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
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Übersichtsplan 
 

 
 
 
Südlohn, 13.02.2020         
 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Südlohn, 13.02.2020         
 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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